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9 ANHÄNGE 
9.1 ANHANG 1, VERSICHERUNGEN 
Die aktuellsten Angaben sind auf der Webseite der FSA unter www.pilotenschule.ch publiziert. 
Verbindlich ist in jedem Fall die aktuelle Police der Versicherung. Diese Angaben beziehen sich 
ausschliesslich auf jene Flugzeuge, wo die FSA als Halter auftritt. 
 
 

9.1.1 HAFTPFLICHTVERSICHERUNG 
Gesetzliche Haftpflichtversicherung für Personen- und Sachschäden Dritter ausserhalb des Luftfahrzeuges 
sowie für Personenschäden der Passagiere und Flugschüler mit Fluglehrer am Doppelsteuer 
(Einheitsdeckung CSL). 
 
 

9.1.2 KASKOVERSICHERUNG 
Alle Flugzeuge, bei denen die FSA als Halter genannt ist, sind Kasko versichert. 
 
 

9.1.3 INSASSENVERSICHERUNG 
Zusätzlich besteht für Besatzungsmitglieder und Passagiere eine Versicherung 
 
 

9.1.4 FLUGSCHEIN 
Wird ein Passagier gegen Entgelt befördert, so muss ein Flugschein ausgestellt werden. Bei Unterlassung 
oder Mängel im Inhalt des Beförderungsscheines hat die Versicherung nur eine Leistung in dem Umfang zu 
erbringen, wie wenn ein Beförderungsschein (beschränkte Haftung) ausgehändigt worden wäre. Für 
weitergehende Forderungen haftet der Pilot. 
 
Massgeblich sind in jedem Fall die seitens der Versicherung gegenüber der FSA anzuwendenden 
Vertragsbestimmungen. 
 
 
 
Altenrhein, 1. März 2009 
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9.2 ANHANG 2, MIETBERECHTIGUNG 

9.2.1 Bedeutung des Mietausweises 
Mit dem Erwerb des Mietausweises wird zwischen dem Piloten und der FSA ein Rahmenverhältnis 
vereinbart. 
 
 

9.2.2 Voraussetzungen für den Erwerb des Mietausweises 
Der Mietausweis wird von der FSA nur an Personen abgegeben, welche die folgenden Voraussetzungen 
erfüllen: 
 
a) gültige Fluglizenz 
b) Hinterlegung einer unverzinslichen Kaution 
c) Mitgliedschaft beim Aero-Club (erwünscht) 
 
Mit dem Antrag auf Ausstellung des Mietausweises hat der/die Bewerber(in) schriftlich die Verbindlichkeit 
dieses Betriebsreglements anzuerkennen sowie die nötigen Angaben für die Pilotenkartei zu liefern. 
 
Die FSA ist frei, die Abgabe des Mietausweises auch gegenüber Bewerbern, der alle vorstehenden 
Voraussetzungen erfüllen, zu verweigern. 
 
 

9.2.3 Rechte und Pflichten aus dem Mietausweis 
Der Mietausweis berechtigt den Piloten, das bei der FSA im Einsatz stehende Flug- und Hilfsmaterial nach 
den Bestimmungen dieses Reglements zu mieten. 
 
Der Pilot ist verpflichtet, zur Deckung von Ansprüchen gegenüber der FSA eine Barkauktion von 
CHF 1'000.00 zu hinterlegen, welche unverzinslich ist. Solange das Rahmenverhältnis zwischen ihm und der 
FSA besteht, wird diese nicht zur Tilgung fälliger Ansprüche verwendet. 
Die der FSA geleistete Kaution wird nur gegen Rückgabe des Mietausweises zurückerstattet 
 
Fällt eine der Voraussetzungen für den Erwerb des Mietausweises nachträglich dahin, verliert der 
Mietausweis automatisch seine Gültigkeit, ohne dass dazu eine Kündigung seitens der FSA erforderlich wird. 
 
 

9.2.4 Besondere Bestimmungen 
Fluglehrer, die Privatflüge ausserhalb des Ausbildungsauftrages nicht ausschliessen, haben in der Regel 
ebenfalls einen Mietausweis zu beantragen und eine Kaution von CHF 1'000.00 zu hinterlegen. Das genaue 
Vorgehen ist im Anstellungsvertrag zu regeln. 
 
 
 
Altenrhein, 1. März 2009 
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9.3 ANHANG 3, FLUGZEUGLISTE 
 
Siehe Folgeseite 
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9.4 ANHANG 4, FLUGLEHRERLISTE 
 
Siehe Folgeseite 
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9.5 ANHANG 5, AUSBILDUNGEN 
 
Siehe Folgeseite 
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Ausbildungen 
 
Ausbildungsprogramm der Fliegerschule St.Gallen-Altenrhein AG 
 
PPL(A): Privatpilotenlizenz 
RN / CVFR  
NIT:  Nachtflugausbildung 
 
DT: Difference Training 
F: Familiarisation 
JTF: Jahrestrainingsflug 
RCR: Revalidation Class Rating 
PE: Platzeinweisung 
CPL(A): Berufspilotenlizenz 
IR(A) Instrumentenflug 
MEPL(A): Mehrmotorige Ausbildung 
 

 

 

 

Updated: 2. Feb. 2009 

By: A. Wüthrich 
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9.6 ANHANG 6, ORGANIGRAMM 
 
Siehe Folgeseite 
 
 






